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I.

Das klassische Strafrecht entspringt Jahrtausende 
altem Brauch. Darum ist es nicht nur in den Juristen
köpfen so fest verankert, sondern auch in der Über
zeugung des Volkes so tief verwurzelt, in der Anschau-' 
ung, daß alles, was hier geschieht, richtig ist, göttliches 
Geheiß erfüllt, die gerechte Ordnung der Welt ver
körpert, gesellschaftlicher Notwendigkeit entspricht. 
Ein besonderes Charakteristikum dieser Rechtsauf
fassung ist, Ausfluß uralter Tabuvorstellungen, daß 
die Person des Täters mehr oder weniger hinter der 
Tat verschwindet. Gegenstand der Urteilsfindung ist 
die abstrakte Tat. Sie gilt als Produkt des Täter
willens. Die Freiheit dieser Willensbildung wird prä- 
sumiert. Willensbildung wird gleich Verantwortung ge
setzt.

Dieser Ideologie entsprach es, daß man zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen nicht unterschied, keine 
Reifegrade berücksichtigte, den Entwicklungsunter
schied zwischen Jugendlichen und erwachsenen Men
schen übersah. Nur das Kind, bei dem man eine be
wußte Willensbildung noch nicht voraussetzte, blieb 
von der Verantwortung frei. Bis weit ins 19. Jahr
hundert hinein verurteilte man in England und ander
wärts Kinder, die Spielzeug gestohlen hatten, verur
teilte man Taschendiebe von 12 und 13 Jahren zum 
Tode am Galgen und erhängte sie.

Und so blieb es im Prinzip bis in die Gegenwart 
hinein, ungeachtet aller Forschung und Erfahrung der 
ärztlichen Wissenschaft, der Jugendkunde, der Psycho
logie. Das Strafrecht verschloß sich weitere hundert 
Jahre in Theorie und Praxis all dieser Erkenntnis. Die 
ihm innewohnende Beharrungstendenz wirkte sich mit 
unheilvoller Konsequenz aus. Psychologie, Jugend
kunde, Erziehungslehre hatten im juristischen Lehr
plan keine Stätte. So blieben sie dem Fachjuristen 
fremd. Ebenso fremd blieben sie den Laienrichtern, 
die als Schöffen oder Geschworene an der Strafrechts
pflege beteiligt waren. Sie rekrutierten sich aus Hand
werkern, Technikern, Angestellten, Beamten; Menschen 
kleinbürgerlicher Prägung. Psychologie und Jugend
kunde gehörten nicht zu ihrem geistigen Rüstzeug. 
Fachjuristen und Laienrichter behandelten also den 
straffälligen Jugendlichen als körperliche Miniaturaus
gabe des straffälligen Erwachsenen.

Das Strafgesetzbuch gab ihnen recht. Nur in drei 
Paragraphen befaßte sich das Strafgesetzbuch von 1871 
mit dem jugendlichen Täter. Mit dem 12. Lebensjahr 
ließ es die strafrechtliche Verantwortung des Jugend
lichen beginnen; als besondere Voraussetzung straf
rechtlicher Ahndung forderte es lediglich das Vor
handensein der Einsicht des Jugendlichen in die Straf
barkeit seines Tuns; es statuierte generell eine schema
tische Herabsetzung des Strafrahmens für die Straf
taten Jugendlicher. Das Jugendstrafrecht selbst aber 
blieb Abklatsch des Erwachsenenrechts; die Straftat 
des Jugendlichen blieb kriminelles Unrecht, auf das der 
Richter, „ohne Ansehen der Person“, mit der altherge
brachten Sanktion der „Strafe“ reagierte, der Strafe 
als dem vergeltenden, zur Abschreckung verhängten 
Übel; reagierte in einem in feierliche und schwerfällige 
Formen gekleideten Verfahren. Diesem Strafrecht und 
diesem Strafverfahren fehlte jegliches Verständnis für 
die seelische Konstitution des jungen, unfertigen, sich 
erst zur Reife entwickelnden Menschen. Form und In
halt solcher „Rechtspflege“ aber blieben dem Verständ
nis der jungen Menschen verschlossen, die in das 
Triebwerk dieser Prinzipien gerieten.

So war es bis vor wenigen Jahrzehnten ein durchaus 
gewohntes Bild, vor dem Schöffengericht und dem 
Schwurgericht Kindern auf der Anklagebank zu be
gegnen, Kinder in den Gefängnissen anzutreffen — das 
leider auch heute noch —, in lächerlich um sie herum
hängenden Erwachsenenkleidern, in der Gesellschaft 
von Dieben, Betrügern, Sittlichkeitsverbrechern, deren 
Reden sie lauschen, deren Lehren sie schnell begreifen. 
Der Justizmaschine waren diese Kinder „Verbrecher“, 
und als solche behandelte man sie. Wenige Einsichtige 
nur empfanden das Perverse solchen Geschehens. Aber

für ihre weckenden, warnenden, anklagenden Stimmen 
hatte der Gesetzgeber kein Ohr.

Erst um die Jahrhundertwende ergriffen in Berlin 
und Frankfurt/M. zwei Richter die Initiative. Mit 
Duldung der Justizverwaltung beraumten sie für 
jugendliche Angeklagte Sondersitzungen an, um sie 
der erziehungswidrigen Atmosphäre der sensations
geladenen Gerichtssäle zu entziehen. Für diese Sonder
sitzungen erfand man das Wort „Jugendgericht“. Der 
Beifall der Jugenderzieher spornte andere Richter zur 
Nachahmung an. Die „Jugendgerichtsbewegung“ erfaßte 
weite Kreise von Juristen und Pädagogen. Was auch 
■sie nicht ändern konnte, war das Gesetz.

Erst das gewaltige Anwachsen der Jugendkriminalität 
im Schatten des ersten Weltkrieges rief den Gesetz
geber auf den Plan. Das Jugendgerichtsgesetz von 
1923 wurde verkündet. Es schuf erstmals dem Er
ziehungsgedanken im Jugendstrafrecht Bahn. Der
Richter durfte nun von Strafe absehen, wenn ihm Er
ziehungsmaßnahmen ausreichend erschienen. Die
Altersgrenze der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Jugendlicher wurde auf das 14. Lebensjahr heraufge
setzt. Neben das Erfordernis der Verstandesreife als 
Voraussetzung strafrechtlicher Verantwortlichkeit trat 
dasjenige der Willensreife. Die Jugendgerichte wurden 
obligatorisch. Ihr Verfahren wich in vielen Einzel
heiten von den allgemeinen Vorschriften der Straf
prozeßordnung ab. Aber Strafe blieb Strafe im alten 
kriminalistischen Sinn.

Die Reformbedürftigkeit des Gesetzes wurde bald 
allseitig anerkannt. Das Ergebnis der Reformbestrebun
gen war das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943. Es 
trägt zwiespältigen Charakter. Es setzte die 1923 be
gonnene pädagogische Linie fort, indem es die unbe
stimmte Verurteilung einführte, die neue Strafart 
„Jugendgefängnis“ schuf und sie von allen Strafrahmen 
des Strafgesetzbuches löste und dem Richter neben der 
Strafe als weitere Sanktionen strafbarer Handlungen 
„Zuchtmittel“ (Verwarnung, Verpflichtung, Jugend
arrest) und „Erziehungsmaßregeln“ (Weisungsrecht, 
Schutzaufsicht, Fürsorgeerziehung) an die Hand gab: 
alles Maßnahmen fortschrittlichen Charakters. Zugleich 
aber durchtränkte die „Reform“ das Gesetz mit Rassen
haß und finsterster Naziideologie: sie setzte das Straf
fähigkeitsalter wieder auf das 12. Lebensjahr herab, 
schuf den Begriff des „jugendlichen Schwerverbrechers“, 
der den Jugendlichen im Rahmen richterlichen, d. h. 
politisch bestimmten Ermessens materiellrechtlich — 
bis zur Todesstrafe — einem Erwachsenen gleichstellte; 
diskriminierte „Juden“, „Polen“ und „Zigeuner“ u. a. 
„fremdvölkische“ Jugendliche; erhob die „Ahndung“, 
das ist die sühnende Vergeltung, zum Grundprinzip 
der strafrichterlichen Sanktion auch den Jugendlichen 
gegenüber (§ 2 RJGB).

So brachte weder das Jugendgerichtsgesetz von 1923 
noch das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1943 eine 
Lösung des Problems der Behandlung des „straffällig“ 
gewordenen Jugendlichen. Das Ergebnis war und blieb 
ein Wechselbalg voll Begriffsaufsplitterung; blieb der 
verunglückte Versuch eines Kompromisses zwischen 
der konservativen Rechtstradition und medizinisch, 
pädagogisch und soziologisch geschultem Denken, zwi
schen dem juristischen und dem pädagogischen Begriff 
der Strafe. Der Jugendliche stand nach wie vor unter 
dem für Erwachsene geschaffenen Strafrecht, dessen 
Konsequenzen nur hier und da gemildert waren. Das 
Jugendstrafrecht blieb in der Grundtendenz im Bann
kreis scholastischen Strafrechtsdenkens stecken. Der 
gesamte Apparat des Jugendgerichtsverfahrens ein- 
schießlich des Jugendstrafvollzugs blieb im Kern er
ziehungswidrig.

Jugendstrafrecht und Jugendstrafverfahren sind noch 
heute juristisches Notgebiet, Jugendnot; Not, die in 
letzter Quelle auf mangelndes Verständnis der Er
wachsenen für das Wesen des jungen Menschen zu
rückgeht und auf ihre mangelnde Verantwortungs
bereitschaft. Die Jugend verkörpert die kommende 
Generation, die kommende Gesellschaft. Wir wollen 
und dürfen sie nicht deshalb weiter verbilden und 
verkümmern lassen, weil es für u n s e r e  Generation
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